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Vorbemerkung 

Das Sozialrecht regelt die Finanzierung der Sozialversicherung eindeutig: 
Sie ist grundsätzlich aus Beiträgen zu fmanzieren. Daneben hat der Bund Zu-
schüsse zu zahlen. Ihr Finanzvolumen explodiert: 1996 zahlte der Bund an die 
Sozialversicherung I 03 Milliarden DM gegenüber noch 53,6 Milliarden DM im 
Jahre I9901• 

Das Sozialrecht regelt nicht, welche Leistungen der Sozialversicherung aus 
den Beiträgen der Versicherten bzw. ihrer Arbeitgeber und welche Leistungen 
durch die Bundeszuschüsse und damit aus Steuergeldem zu finanzieren sind. 
Auch die Verfassungsrechtslage ist dunkel; F. Kirchhof2 spricht von einer 
rechtlichen terra incognita. 

Nach ganz herrschender Meinung ist Art. I20 I 4 GG die verfassungsrechtli-
che Grundlage filr die Bundeszuschüsse. Die Vorschrift lautet: 

"Der Bund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß 
der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe". 

Art. I20 I 4 GG ist - nach einem Blick auf die Finanzierung der Sozialver-
sicherung, die historische Entwicklung der Bundeszuschüsse und ihre gegen-
wärtige sozialrechtliche Ausgestaltung - Ausgangspunkt und Gegenstand der 
folgenden Untersuchung. Die Arbeit behandelt im wesentlichen zwei Fragen-
kreise. Erstens: Was sind nach geltendem Verfassungsrecht die Grundlagen und 
Grenzen fiir die Zahlung von Bundeszuschüssen zur Sozialversicherung? Hierzu 
werden vor der eigentlichen verfassungsrechtlichen Untersuchung zunächst auf 
unterverfassungsrechtlicher Ebene das sozialversicherungsrechtliche Finanzie-
rungssystem erläutert und die Zuschüsse finanzrechtlich abgegrenzt und quali-
fiziert (I. Kapitel). Die anschließende. verfassungsrechtliche Untersuchung be-
ginnt mit einer Auslegung des Art. 120 I 4 GG (2. Kapitel). Danach orientiert 
sie sich gleichermaßen an den sich gegenseitig ergänzenden und umsetzenden 
grundrechtliehen (3. Kapitel) wie finanzverfassungsrechtlichen (4. Kapitel) An-
forderungen. Die zweite Frage lautet: Ist die derzeitige Praxis der Zahlung von 
Bundeszuschüssen verfassungspolitisch sinnvoll (5. Kapitel)? 

1 BMF, Finanzbericht 1998, S. 189. 
2 F Kirchhof, DRY 1993, S. 437,439. 
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Die Monographien über die Beiträge zur Sozialversicherung sind zahlreich. 
Über die Zuschüsse gibt es nicht eine. 

Das Thema hat neuerdings aber Konjunktur: Lütjohann hat in seiner Disser-
tation aus dem Jahre 1994 die Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung 
verfassungsrechtlich untersucht3. Vieß behandelt in seiner 1995 erschienenen 
Dissertation die europarechtliche Bedeutung der Bundesmittel fiir die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung". Beide Arbeiten hat der Verfasser erst nach Fer-
tigstellung seiner Untersuchung eingesehen; sie fmden überwiegend in den Fuß-
noten Berücksichtigung. 

Bis Anfang der 80er Jahre hat sich die staatsrechtliche Literatur nur wenig 
mit den Bundeszuschüssen beschäftigt5 und sie in der Folgezeit nicht mehr the-
matisiert. Erst zu Beginn der 90er Jahre gerieten die Zuschüsse wieder in ihr 
Blickfeld6. Bislang liegt keine Darstellung der komplexen historischen, sozial-
rechtlichen, wirtschaftswissenschaftlichen und verfassungsrechtlichen Probleme 
vor, die die Bundeszuschüsse aufwerfen. Vereinzelte detaillierte Untersuchun-
gen innerhalb umfangreicherer Abhandlungen 7 berücksichtigen die wichtigen 
ilideralen Aspekte unzureichend. Außerdem erweist sich die Staatsrechtslehre 
auch angesichts der Bundeszuschüsse als weitgehend "fmanzblind". Die vor-
liegende Bearbeitung liefert erstmals eine monographische Darstellung der hi-
storischen Entwicklung und gegenwärtigen sozialrechtlichen Ausgestaltung der 
Bundeszuschüsse in den verschiedenen Versicherungszweigen, um diese als 
Grundlage filr die anschließende verfassungsrechliehe Untersuchung einzuset-
zen und dabei wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse8 ergänzend heranzu-
ziehen. Erst die komplexe Darstellung der Bundeszuschüsse ermöglicht und for-

3 Lütjohann, Die Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung nach Art. 12014 GG. 
4 Vieß, Die Bedeutung des EG-Rechts filr die Bundesmittel in der landwirtschaftli-

chen Sozialversicherung. 
5 In den 50er Jahren beschäftigten sich u.a. Fischer-Menshausen, DÖV 1952, S. 673 

ff. und Köttgen, DÖV 1953, S. 358 ff. mit den Bundeszuschüssen. Es folgten Beiträge 
von Rösener, NJW 1962, S. 1995 ff.; Sturm, DVBI. 1965, S. 719 ff. und Heckt, DÖV 
1966, S. 10 ff. Anfang der 80er Jahre setzte sich Diemer, VSSR 1982, S. 31 ff. kritisch 
mit den Bundeszuschüssen auseinander. Maunz, in: MIDIH/S, GG Art. 120 erwähnt sie 
in seiner Kommentierung von März 1966 nur am Rande. Die Kommentierungen Holt-
kottens, in: BK, GG Art. 120 (1969) und Schaefers, in: vM, GGK, Bd. 3, Art. 120 
(1983) sind wenig umfangreicher. Die anderen Kommentare zum Bonner Grundgesetz 
widmen den Zuschüssen zur Sozialversicherung keine oder nur wenige Zeilen. 

6 Bieback., VSSR 1993, S. lff.; vgl. die Nachweise in Fn. 7. 
7 Weber, Gemeinden und Landkreise als Garantieträger gesetzlicher Krankenkassen, 

1970; Gössl, Die Finanzverfassung der Sozialversicherung, 1991; F. Kirchhof, in: HStR, 
Bd. IV, § 93; ders. , in: Sozialfinanzverfassung, S. 65 ff.; ders., DRY 1993, S. 437 ff. 

8 In der Finanzwissenschaft erstmals Mackscheidt, in: Langfristige Probleme der Al-
terssicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2 (1981), S. 143, 171 ff., in der 
Finanzwirtschaft Hofmann, SF 1996, S. 126 ff. 
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dert zahlreiche teils interdisziplinäre Querbezüge, die die Brisanz der Bundes-
zuschUsse verdeutlichen: Sie tauchen Uberall als Fremdkörper auf. 

Ziel der Arbeit ist die Kritik des gegenwärtigen Rechtszustandes und die Er-
arbeitung eines Vorschlages zu seiner Neuregelung, der die Arbeit abschließt. 



Einführung 

Die Leistungen in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung sind 
explosionsartig gestiegen: von 383,1 Milliarden DM im Jahre 1987 auf 714,3 
Milliarden DM im Jahre 19931• Der Finanzierungsumfang ist beträchtlich, die 
Tendenz steigend. Beides belegt - zusammen mit der Bedeutung der Sozialver-
sicherung fiir die Bevölkerung und dem sozialstaatliehen Auftrag - die Not-
wendigkeit einer kontinuierlichen Finanzierung der Sozialversicherungsträger 
und einer präzisen, rechtssicheren und gerechten Verteilung der fmanziellen 
Verantwortung. Dies gilt urnso mehr, als die Haushaltslage von Bund und Län-
dern durch die wirtschaftliche Rezession und die Folgen der Wiedervereini-
gung Deutschlands weit über das gewohnte Maß hinaus angespannt ist. Auf der 
Suche nach Entlastung verlagern Bund und Länder ihre Aufgaben zunehmend 
auf Sonderhaushalte. Ein solches Vorgehen verschleiert den öffentlichen Fi-
nanzbedarf in seiner Gesamtheit und erschwert die Finanzkontrolle. Die oft-
rnals in Anspruch genommenen Sonderhaushalte der Sozialversicherungsträger 
kommen fiir solche Verschiebungen nicht mehr in Frage. Sie sind durch die de-
mographische Entwicklung und den Rückgang der Anzahl der Erwerbstätigen 
Belastungen ausgesetzt, die eine klare und eindeutige Regelung zur Verteilung 
der monetären Verantwortung dringlicher denn je erscheinen läßt. 

Um den ökonomisch nicht mehr vertretbaren Anstieg der Beitragssätze und 
Lohnzusatzkosten zu bremsen, hat die Sozialpolitik auf der Suche nach weite-
ren Finanzquellen die Bundeszuschüsse entdeckt: Wegen der angespannten fi-
nanziellen Situation der Sozialversicherungsträger häufen sich in jüngerer Zeit 
Forderungen nach ihrer Erhöhung. Die Bundeszuschüsse sollen die versiche-
rungsfremden Aufgaben der Sozialversicherung fmanzieren, die der Sozialver-
sichertengemeinschaft nicht angelastet werden können, da fiir ihre Finanzie-
rung der Bund zuständig sei. Das Institut fiir Deutsche Wirtschaft (lW) hat die 
"falsch" fmanzierten Leistungen der Sozialversicherung fiir das Jahr 1994 auf 
knapp 130 Mrd. DM beziffert2• In der Rentenversicherung machen sie etwa ein 
Drittel der jährlichen Gesamtleistungen aus. Z.T. wird auch gefordert, die Bun-

1 Zahlen entnommen aus: Statistisches Jahrbuch 1989, S. 400; 1994, S. 482 (Berech-
nungsstand ftir 1993: Ende 1993 ). Die Summen enthalten: die Leistungen der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten, der knappschaftliehen Rentenversiche-
rung, der Kranken-, der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung, sowie der Alterssi-
cherung der Landwirte. 

2 FAZ Nr. 78 v. 1.4.1996, S. 13. 
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deszuschüsse zusätzlich zur Finanzierung des Solidarausgleichs innerhalb der 
Sozialversichertengemeinschaft heranzuziehen und entsprechend zu erhöhen3. 

Die Bundeszuschüsse sind als Finanzierungsmittel der Sozialversicherung 
fragwürdig. Das kommt in der politischen Tagesdiskussion zu kurz. Die Fi-
nanzierung der Sozialversicherung bittet den sozialversicherten Beitragspflich-
tigen zweimal zur Kasse: primär durch den Beitrag, als dessen Gegenleistung er 
Versicherungsschutz erhält, sekundär - nach dem haushaltsrechtlichen Nonaf-
fektationsprinzip ohne Gegenleistungsbezug - über die Steuer. Darüber hinaus 
nehmen die steuerfmanzierten Staatszuschüsse auch den Teil der Bevölkerung 
zu Gunsten der Sozialversicherung in Anspruch, der außerhalb der Sozialversi-
cherungsgemeinschaft steht. Beides bedarf der Rechtfertigung. 

Da der Anteil der Bundeszuschüsse an den Einnahmen der Sozialversiche-
rung unabhängig von der Forderung nach seiner Erhöhung ohnehin seit 1989 
kontinuierlich ansteigt, erfolgt die Finanzierung der Sozialversicherung zu-
nehmend aus Steuergeldem. Der Beitrag wird als Finanzierungsmittel der So-
zialversicherung zurückgedrängt. Diese Entwicklung stellt den Versicherungs-
charakter der Sozialversicherung in Frage. 

Für die h.M. hat Art. 120 I 4 GG als Kompetenztitel für die Bundeszuschüs-
se zentrale Bedeutung. Die Vorschrift fiihrt seit jeher ein Schattendasein, aus 
dem sie nur selten herausgetreten ist'. Vieles ist daran erstaunlich: 

Die auf Grundlage des Art. 120 I 4 GG gezahlten Zuschüsse zur Sozialversi-
cherung sind dem Volumen nach der mit Abstand umfangreichste Posten bei 
den Ausgaben des Bundes - als nächstgrößter gerade "halbsogroßer" Posten 
folgte 1993 die Verteidigung mit 51,1 Milliarden DM. Die Vorschrift verdient 
schon von daher Beachtung. Sie fungiert als Rechtsgrundlage für den ko-
stenträchtigsten Einzeltitel im Bundeshaushalt 

Ausgerechnet die "teuerste" Vorschrift des Grundgesetzes durchbricht den 
für die gesamte Verfassung geltenden allgemeinen Lastenverteilungsgrundsatz. 
Dieser Grundsatz ist in Art. 104 a I GG niedergelegt, an der Spitze der als Fi-
nanzverfassung bezeichneten Vorschriften im X. Abschnitt des Grundgesetzes 
über das Finanzwesen. Er verteilt die Finanzierungskompetenz für Staatsausga-
ben auf Bund und Länder nach dem sog. Konnexitätsprinzip: Danach folgt die 
Finanzierungspflicht der Verwaltungskompetenz. Die Verwaltungskompetenz 
für die Sozialversicherung liegt gern. Art. 30, 83 GG grundsätzlich bei den 
Ländern. Sie führen die Sozialversicherungsträger gern. Art. 87 II GG in mittel-

3 Ruland, in: Die Sozialversicherung und ihre Finanzierung, S. 141, 152 ff., 160, 
164 ff. 

4 Prokisch, Die Justiziabilität der Finanzverfassung, erwähnt die zur Finanzverfas-
sung der Art. I 04 a GG ff. zählende Vorschrift in seiner künlich erschienenen material-
reichen Dissertation bezeichnenderweise nirgends. 
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barer Staatsverwaltung (z.B die 23 Landesversicherungsanstalten und 947 der 
insgesamt 1238 gesetzlichen Krankenkassen). Nach dem Konnexitätsgrundsatz 
des Art. 104 a I GG müßten deshalb - gäbe es Art. 120 I 4 GG nicht - grund-
sätzlich die Länder die Zuschüsse zur Sozialversicherung zahlen. 

Um die Bundeszuschüsse gegenüber der allgemeinen Lastenverteilungsregel 
zu rechtfertigen, reicht Art. 120 I 4 GG aber nicht aus. Jedenfalls führen Litera-
tur, Rechtsprechung und Politik zur Legitimation der Bundeszuschüsse einen 
bunten Strauß weiterer Argumente an, mit denen sich die vorliegende Arbeit 
auseinandersetzt 

Staatliche Zuschüsse gerade des Bundes seien ein Wesenselement der Sozi-
alversicherung. Er trage für die Sozialversicherung eine Mitverantwortung. Der 
Bund sei wegen seiner detaillierten Sozialgesetzgebung für die Defizite ver-
antwortlich, die einen Zuschuß erforderlich rnachen5. 

Der Lastenverteilungsgrundsatz des Art. 104 a I GG basiert aber auf der 
Prämisse, daß die Verwaltung die Kosten verursacht und nicht die Gesetzge-
bung6. Art. 104 a I GG soll auf die Sozialversicherung jedoch nicht anwendbar 
sein. Die parafiskalische Organisation der Sozialversicherungsträger und die 
Vereinheitlichungstendenz des Bundes-Sozialrechts entzöge die Sozialversi-
cherung der bundesstaatliehen Kompetenzordnung 7• Das ist mit dem Ziel der 
bundesstaatliehen Lastenverteilungsregel, die das Nebeneinander verschiedener 
Verwaltungszuständigkeiten ökonomisch effizient organisieren will, kaum zu 
vereinbaren. Immerhin verfügt der zahlende Bund gegenüber den Versiche-
rungsträgem der Länder nicht über eine maßgebliche Finanz- und Fachaufsicht, 
die zur Einflußnahme auf ihr Finanzgebaren erforderlich wäre8• Jene liegt bei 
den Ländern. Sie verursachen durch ihre Verwaltungstätigkeit einen Teil der 
Defizite "ihrer" Sozialversicherungsträger. Da fremdes Geld leichter ausgege-
ben wird als eigenes, erscheint eine Beteiligung der Länder an den Folgen ihres 
Handeins geboten9. Die Finanzwissenschaft hat auch aus diesem Grunde im 
Interesse ökonomischer Rationalität gefordert, die Länder an den staatlichen 
Zuschüssen zu den Lasten der Sozialversicherung zu beteiligen10• Eine Beteili-
gung der Länder würde ihr Interesse an einer wirkungsvollen Aufsicht erhöhen 
und hierdurch Kosteneinsparungen ermöglichen 11 • 

5 Vgl. nur Bieback, VSSR 1993, S. 1, 19, 26, 33. 
6 Vgl. nur Fischer-Menshausen, in: vM, GGK, Bd. 3, Art. 104 a, Rn. 4. 
7 /sensee, in: Sozialfinanzverfassung, S. 7, 10 ff. 
8 BT-Drucks. VIII/166, S. 30. 
9 Vgl. Korioth, DVBI. 1993, S. 356, 358 m.w.N. 
10 Mackscheidt, in: Langfristige Probleme der Alterssicherung in der Bundesrepublik 

Deutschland, Bd. 2, S. 143, 196. 
11 A.A. /sensee, NZS 1993, S. 281, 284. 


